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Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim
Rathausstraße 2 | 97268 Kirchheim
Telefon 09366 9061-0
verwaltungsgemeinschaft@kirchheim-ufr.de
www.kirchheim-ufr.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Einwohnermelde- und Passamt ist einmal
im Monat am Samstag geöffnet:

Samstag 11.10.2025
von 8:30 Uhr - 12:30 Uhr

Bitte vereinbaren Sie einen Termin!

Am darauffolgenden Montag (13.10.2025)
ist das Einwohnermelde- und Passamt
geschlossen.

Zum Vormerken:
Aufgrund des Feiertages am 01.11.2025 bleibt
das Einwohnermelde- und Passamt geschlos-
sen. Nächster Termin ist am 06.12.2025.

Sitzungstermin – Gemeinderat
Donnerstag, 16.10.2025
im Pfarrheim Kirchheim

Zu den Sitzungen sind alle Mitbürgerinnen und
Mitbürger herzlich eingeladen!

Die nächste Bürgermeister-Sprechstunde ist
am 21.10.2025 um 16:00 Uhr im Rathaus Kirch-
heim.Bitte beachten Sie den neuen

Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe:

15.10.2025
Bitte schicken Sie Ihre Anzeige bzw. Ihre Texte
rechtzeitig per E-Mail an
mitteilungsblatt@kirchheim-ufr.de
Ansprechpartnerin: Corinna Holler
Tel. 09366 9061-0

Einwohnermelde- und Passamt

Das Einwohnermelde- und Passamt ist am
29.10.2025 aufgrund einer Schulung für die
Kommunalwahl geschlossen.

Wir bitten hierfür um Verständnis.
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Aktuelles aus der Gemeinde
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
gerade morgens und abends ist immer deutlicher
zu spüren: Der Sommer geht leider zu Ende. Zum
Trost gibt es frischen Apfelsaft, Federweißen und
Zwiebelplotz und bald schöne, bunte Blätter.
Zum Ende der Ferien verabschiedete sich der
Sommer mit schönen Tagen und die Schulkinder
konnten das Schwimmbad und das vielseitige Fe-
rienprogramm noch richtig genießen: Bei der Feu-
erwehr, den Kirchheimer Musikanten, der Ver-
einsgemeinschaft Gaubüttelbrunn und der Ge-
meinde Kirchheim war noch einiges geboten.
Jung und Alt konnten noch bei beiden OGVs Aus-
flüge unternehmen, das Heblingshoffest, das
CSU-Familienfest, das Obstwiesenfest von OGV
Kirchheim, BN und Grünen oder den Kinderklei-
dermarkt besuchen. Vielen Dank an die Organisa-
tion und die Helferinnen und Helfer für all diese
schönen Veranstaltungen - und Ihnen für Ihre
Teilnahme daran.
Gemeinschaft und Zusammenhalt im Dorf sind
wertvoll und wichtig, gerade in unsicheren Zeiten
und sie werden durch die vielen Veranstaltungen
und Feste nachhaltig gestärkt.
Dazu darf man sich bei gegebenem Anlass auch
selbst feiern, wie zum Beispiel bei "50 Jahre Seni-
orenkreis Gaubüttelbrunn". (Seite 22)
Nach gut 16 Monaten Bauzeit konnte der Kinder-
garten Kirchheim zum 01.09. endlich in den
neuen Anbau umziehen.
Auch wenn noch einiges zu tun ist, können die
Kinder schon in den schönen, neuen Räumen be-
treut werden und die Übergangslösung im Göbel-
hof wird nicht mehr gebraucht. Am 19.10. wird
der Anbau mit einem Tag der offenen Türe feier-
lich eingeweiht. (Siehe Seite 14 u. 15)
Im neuen Schwimmbad ging die Badesaison am
20.09. mit einem schönen Spätsommertag zu-
ende. Jetzt rücken die Handwerker wieder an - bis
zur nächsten Saison wird noch die Rutsche instal-
liert und es sind einige kleinere Arbeiten zu erle-
digen. Ein ausführlicher Bericht zur Badesaison
folgt in der Gemeinderatssitzung im Oktober nach
einer Nachbesprechung. Ich möchte mich jetzt
schon bei allen bedanken, die "Schwimmbad in

Kirchheim" möglich machen. Ob ehrenamtlich,
angestellt oder nach Feierabend - das Schwimm-
bad ist ein Gemeinschaftsprojekt aus der Ge-
meinde für die Gemeinde.
Im Gemeinderat ging es in der ersten Sitzung
nach der Sommerpause unter anderem um die
Sportgaststätte in Kirchheim. Diese soll so schnell
wie möglich wieder eröffnet werden - da sind sich
alle einig. Wir sind froh, dass die neuen Pächter
da sind und sobald die Sanierung nach dem Was-
serschaden abgeschlossen ist, loslegen wollen.
Dazu wurden einige dringend nötige Ausgaben
für Anlagen und Möbel beschlossen. So können
wir zu vertretbaren Kosten die Sportgaststätte
wieder attraktiv und gemütlich gestalten.
Ebenfalls beschlossen wurde die Einführung einer
Gemeinde-App mit der Sie sich in Zukunft noch
besser und tagesaktuell über das Dorfleben infor-
mieren können. Die App ist ein wichtiger Baustein
für eine moderne Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich
zum Gemeindeblatt (das natürlich in der moder-
nisierten Form erhalten bleibt) werden die App
eingeführt und die Website modernisiert. Die zu-
sätzlichen Kosten dafür konnten beim Mittei-
lungsblatt eingespart werden. Durch den Wechsel
der Druckerei können wir zu geringeren Kosten
alles in Farbe drucken und dafür auch die Anzei-
gen künftig zum gleichen Preis in Farbe anbieten.
(Seite 20)
Den ausführlichen Bericht zur Sitzung im Septem-
ber finden Sie wie immer in der nächsten Aus-
gabe.
Im Oktober wird der Gemeinderat voraussichtlich
über den Umbau Tagespflege Gaubüttelbrunn
(technische Ausführung) beraten, über die Land-
schaftsplanung in Kirchheim als Abschluss des
Förderprojektes sowie weitere Möglichkeiten zur
Erzeugung von erneuerbaren Energien.

Ich wünsche Ihnen einen bunten Herbst,

Ihr erster Bürgermeister Christian Stück
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Dorfkalender Kirchheim

Tag/Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort Veranstalter

Mi., 01.10. 19:00 Uhr Was spielt mein Kind da? Pfarrheim Grüne Kirchheim/Gbb

Fr., 03.10. 15:00 Uhr Herbstwanderung Tennisheim Tennisclub Kirchheim

Fr., 03.10. 19:00 Uhr Deutschland singt Pfarrwiese MGV Liederkranz

Mi., 08.10. 19:00 Uhr Jahreshauptvers. mit Wahlen  Pfarrheim TTV Kirchheim

Fr.. 10.10. ab 16:00 Uhr Kürbis-Diy Abend Kath. Bücherei Kath. Bücherei

Di., 14.10. 19:30 Uhr Jahreshauptversammlung FC-Heim 1. FC Kirchheim

Di.. 14.10. 17:00 Uhr MVG Kinderchor Pfarrheim MVG Kirchheim
Do., 16.10. 14:00 Uhr Seniorennachmittag Pfarrheim Seniorenkreis Kirchheim

Do., 16.10. ab 15:00 Uhr Bilderbuchkino Kath. Bücherei Kath. Bücherei

Do., 16.10. 19:30 Uhr Gemeinderatssitzung Pfarrheim Gemeinde Kirchheim

So., 19.10. 10:15 Uhr Tag der offenen Tür Kindergarten St. Michael   Kindergarten St. Michael

Mi., 22.10. 19:30 Uhr offener Stammtisch Pizzeria Lurisia Grüne Kirchheim/Gbb

Fr., 24.10. 19:00 Uhr Schafkopfturnier Pfarrheim TTG KJG Kirchheim

Fr., 24.10. 19:30 Uhr Kulturherbst mit P. Vollmer  Bürgerheim Bürgerverein GBB

So., 26.10. 19:00 Uhr Herbstkonzert Turnhalle Musikverein Kirchheim

Dorfkalender Gaubüttelbrunn

Tag/Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort Veranstalter

Sa., 11.10.  ab 19:30 Uhr  Oktoberfest Musikhalle DJK Gbb

Fr. 14.10. 19:30 Uhr Kabarett mit P. Vollmer Bürgerheim Bürgerverein

Mi., 15.10. 13:30 Uhr Seniorennachmittag Bürgerheim TEAM Seniorenkreis Gbb

                                                                                      Den Dorfkalender finden Sie auch auf aktuelles.kirchheim-ufr.de.

Meldung Fundsache:

Ø Schlüsselbund mit drei Fahrzeugschlüssel
Ø Bargeld
Ø Brille teilweise eingefasst lag auf einem

Pfeiler

Aktuelle Zahlen aus dem Einwohnermelde- und
Standesamt

Einwohner Stand 31.07.2025:           2.355
Einwohner Stand 30.08.2025:           2.351
Kirchheim:                                             1.754
Gaubüttelbrunn: 597
Zuzüge                   17 Hauptwohnung   (0 NW)
Wegzüge               17 Hauptwohnung   (3 NW)
Umzüge                   1
Geburten                1
Eheschließungen   2
Sterbefälle              5
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Notrufnummern und Notdienste Gesundheit in Kirchheim

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Bereitschaftspraxis Würzburg
Juliuspromenade 19, 97070 Würzburg
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag: 18 – 21 Uhr
Mittwoch, Freitag: 16 – 21 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag: 8 – 21 Uhr

Bereitschaftspraxis Kitzingen
Keltenstr. 67, 97318 Kitzingen
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag: 18 – 21 Uhr
Mittwoch, Freitag: 16 – 21 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag: 9 – 21 Uhr
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Bereitschaftspraxis in Ochsenfurt hat bis auf
weiteres geschlossen.

Wenn es aufgrund der Erkrankung nicht mög-
lich ist, eine der Bereitschaftspraxen persön-
lich aufzusuchen und außerhalb der Öffnungs-
zeiten der Bereitschaftspraxis sowie des be-
handelnden Arztes/Hausarztes ist der ärztliche
Bereitschaftsdienst unter Telefon 116117 zu
erreichen.

Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ist der
Rettungsdienst unter der Telefon 112 zu errei-
chen.

Zahnärztlicher Notdienst
unter www.notdienst-zahn.de
oder 089 72 33 0 93 (KZVB)

Apotheken-Notdienst
unter www.blak.de/notdienst
oder 0800 00 22 8 33 (Aponet)

Allgemeinärzte Kleinrinderfeld/Kirchheim
Dr. Zenkert, Dr. Stein, Dr. Holthoff
Praxis Kirchheim
Würzburger Str. 17, 97268 Kirchheim
Tel.: 09366/99255
Rezepttelefon: 09366/99257
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 8.00 – 12.00 Uhr

Praxis Kleinrinderfeld
Jahnstr. 1, 97271 Kleinrinderfeld
Tel.: 09366/421

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8.00 – 12.00 Uhr
Mo., Di., Do. 15.30 – 18.00 Uhr
Fr. 14.00 – 16.00 Uhr

Rezepttelefon: 09366/9801343
Um telefonische Terminvereinbarung
wird gebeten

Zahnarztpraxis Mundgesund
Ulrike Stück-Steinke
Kleinrinderfelder Str. 3, 97268 Kirchheim
Tel.: 09366/9824624
E-Mail: praxis@mundgesund-kirchheim.de

Öffnungszeiten und Online-Terminbuchung unter
www.mundgesund-kirchheim.de

Praxis für Krankengymnastik
Simone Rösch
Am Rehberg 16, 97268 Kirchheim
Tel.: 09366/264

Termine nach telefonischer Vereinbarung.

Physiotherapie Eichhorn
An der Kühruh 2, 97268 Kirchheim
Tel.: 09366/9818889
E-Mail: info@physiotherapie-eichhorn.de

Termine nach telefonischer Vereinbarung.

Notrufnummern
Polizei: 110
Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 11 61 17
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Abfalltermine

Vermietung gemeindliche Wohnung in der Burkardstraße 15, Kirchheim

Die Gemeindewohnung in der Burkardstr. 15 ist ab 01.01.2026 neu zu vermieten.

Vermietet wird eine 3 Zimmerwohnung mit 71,74 m² im EG. (nicht barrierefrei)

Die monatliche Miete beträgt 412,00 € zzgl.100,00€ Nebenkostenvorauszahlung.

Weitere Auskünfte erhalten Sie im Rathaus Kirchheim bei Frau Tanja Kühlwein,
Telefon 09366/9061-21 oder per Email tanja.kuehlwein@kirchheim-ufr.de.
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Aktuelles aus dem Gemeinderat - Sitzung vom 31.07.2025
TOP 2   Umnutzung des alten Schulhauses Gaubüttelbrunn
zu einer Tagespflege - Aktueller Sachstand

Am 27.06. beschied das bayerische Landesamt für Pflege
eine Zuwendung gemäß Förderrichtlinie Pflege im sozia-
len Nahraum (PflegesoNahFöR) bis zu 625.000,00 Euro
für die Einrichtung einer Tagespflege in der alten Schule
in Gaubüttelbrunn.
Bereits im Juni war dieser Bescheid absehbar und von 1.
Bgm Stück wurden Gespräche mit weiteren Fachplanern
aufgenommen, es fand ein Ortstermin in der alten
Schule statt.
Nach Zugang des Bescheides können nun weitere Pla-
nungen aufgenommen werden.
Zur Bauleitplanung wurde die Änderung des Bebauungs-
planes vom Gemeinderat beschlossen. Nach Rückspra-
che mit dem Landratsamt wurde ein neuer Bauantrag er-
stellt und vor kurzem eingereicht.
Die vom Büro Eckert und Partner vorgeschlagenen Fach-
planer Hr. Trunk (Elektro) und Hr. Etienne (Heizung, Lüf-
tung, Sanitär) haben die alte Schule besichtigt und Kos-
tenschätzungen für Ihre Fachgebiete erstellt.
Herr Arch. Martin Eckert vom Architekturbüro Eckert
und Partner erläutert den aktuellen Planungsstand, den
Bauzeitenplan und die nächsten Schritte. Er stellt die an-
wesenden Fachplaner als zuverlässige Firmen vor, mit
denen er gut zusammenarbeitet.
Herr Oliver Etienne, Projekt-HLS GmbH & Co KG, Fach-
planer für Heizung, Lüftung, Sanitär und Herr Trunk,
Elektroplanungsbüro Trunk, Fachplaner für Elektro stell-
ten ihre Unternehmen sowie Konzepte im Einzelnen vor.
Gemäß vorliegender Kostenzusammenstellung vom
21.07.2025 belaufen sich derzeit die Gesamtkosten auf
1.342.073,57 Euro. Die Kostenschätzungen der Fachpla-
ner sind als Vorschlag zu verstehen, die Maßnahmen
werden im Detail im Bauausschuss besprochen und es
sind noch Einsparungen möglich. Die Tagespflege könnte
zum Jahreswechsel 2026/27 bezogen werden.

TOP 3   PV-Anlage um Hof Egenburg - Planung zur Errich-
tung von zwei Windrädern - Antrag auf Einleitung von
Bauleitplanverfahren
Die Firma SÜDWERK Energie GmbH, Burgkunstadt plant
den Betrieb zweier Windräder, sowie zugehöriger Ne-
benanlagen, wie technische Einrichtungen zur Speiche-
rung, Umwandlung und Abgabe von elektrischer Energie
an der Egenburg
Die Firma SÜDWERK Energie GmbH hat daher die Einlei-
tung von Bauleitplanverfahren und Änderung des Flä-
chennutzungsplanes (im Parallelverfahren) als planungs-
rechtliche Voraussetzung die erforderlichen Erschlie-
ßungsmaßnahmen für den Betrieb zweier Windräder, so-
wie zugehöriger Nebenanlagen, wie technische Einrich-
tungen zur Speicherung, Umwandlung und Abgabe von
elektrischer Energie auf den landwirtschaftlich genutzten

Grundstücken Fl.Nrn. 3827 und
3563, Gemarkung Kirchheim beantragt.
Wie die SÜDWERK weiter mitteilt, besteht seit längerem
die Idee von Windenergieanlagen um den Egenburger-
hof im Raum.
Eckdaten eines Windrads sind:
Betriebsdauer: 20 Jahre, optional

Verlängerung um 10 Jahre
Leistung: ca. 12 MW
Überplante Fläche: 2,4 Hektar
Stromproduktion: 30.000.000 kWh/Jahr
Versorgungskapazität: ca. 1.440 durchschnittliche

Personen mit Energie
Baubeginn: Q4/2027 – Q2/2028
Erschließung: über Feld- u. Flurwege und
                                             Ortsverbindungsstraßen
Die Grundstücke befinden sich nicht in Plangebiet des
Regionalplans für Windkraft.
Mit dem Aufstellungsbeschlüssen zu den Bauleitplanver-
fahren kann SÜDWERK in die weitere Planung gehen und
insbesondere Gespräche mit Trägern öffentlicher Be-
lange führen, z.B. der Bundeswehr.
Ohne einen erkennbaren Planungsstart, z.B. in Form ei-
nes Aufstellungsbeschlusses sind hier keine Antworten
zu erhalten.
Ein GR ist der Meinung, dass man auf jeden Fall Einnah-
men generieren muss und fragt nach der Höhe. Herr
Jungkunz gibt hierzu die Antwort: ca. 30.000 Euro/Jahr.
Ein GR fragt Herrn Jungkunz nach den Ausmaßen der ein-
zelnen Windkrafträder.
Hierzu sagt Herr Jungkunz, dass die Windräder 170m
hoch sind und 90m Flügelradius haben.
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag der Firma SÜD-
WERK Energie GmbH, Sternshof 1, 96224 Burgkunstadt
auf Einleitung von Bauleitplanverfahren zur Änderung
des Bebauungsplanes „Photovoltaikanlage Hof Egen-
burg“, zur Aufstellung eines Bebauungsplans sowie die
Änderung des Flächennutzungsplanes (im Parallelverfah-
ren) als planungsrechtliche Voraussetzung für den Be-
trieb zweier Windräder, sowie zugehöriger Nebenanla-
gen, wie technische Einrichtungen zur Speicherung, Um-
wandlung und Abgabe von elektrischer Energie und die
erforderlichen Erschließungsmaßnahmen auf den Grund-
stücken Fl.Nrn. 3563 und 3827, jeweils Gemarkung Kirch-
heim, zu.
Abstimmungsergebnis:    Ja: 14     Nein: 0     (Anwesend: 14)



Gemeinde Kirchheim        Seite 9

TOP 4 Antrag St. Anna-Verein e.V. Gaubüttelbrunn auf Zu-
schuss für Investitionen, Zaun, EDV-Anlage
Mit E-Mail vom 13.06.2025 beantragt der St. Anna-Ver-
ein Gaubüttelbrunn Zuschüsse für die Errichtung eines
Zauns um das Grundstück des Kindergartens und die An-
schaffung von EDV-Ausstattung.
Die Gesamtsumme für beide Maßnahmen beläuft sich
nach Kostenaufstellung auf 3.762,89 Euro. Der bean-
tragte Zuschuss beträgt 2.234,83 €.
Zusammenfassung der Begründungen des Antrags:
Projekt Zaun: Das Grundstück ist noch nicht vollständig
eingezäunt. Für die Sicherheit der Kinder ist ein Zaun
notwendig. Wir übernehmen die Montage selbst.
Auch bei einer späteren anderen Nutzung bleibt das
Grundstück durch den Zaun im verbesserten Zustand
und kann vielseitig genutzt werden.
Projekt EDV: Der Support für alte Windows-Versionen
endet, Sicherheitsupdates entfallen. Da wir sensible Da-
ten verarbeiten, müssen wir gesetzliche Datenschutzvor-
gaben einhalten. Wir brauchen mehrere Geräte für die
Dokumentation, da ein einzelnes Gerät bei neun Erziehe-
rinnen nicht ausreicht. Die Umstellung ist technisch und
rechtlich erforderlich. Der Kindergarten hat keine finanzi-
ellen Reserven, daher bitten wir die Gemeinde um Un-
terstützung bei den Kosten.
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt einer Bezuschussung der o. g.
Maßnahmen zu. Die Abrechnung erfolgt nach Eingang
der entsprechenden Ausgabennachweise. Für die Errich-
tung eines Zauns werden maximal 651 €, für die EDV-
Neuanschaffungen maximal 1.585 € bewilligt. Die Maß-
nahmen werden einzeln gefördert. Im Haushaltsplan
2025 sind hierfür keine Mittel vorgesehen, die überplan-
mäßigen Ausgaben sollen über Minderausgaben bei den
Umbaukosten der KiTa Gaubüttelbrunn gedeckt werden.
Abstimmungsergebnis:    Ja: 14     Nein: 0     (Anwesend: 14)
TOP 5   Antrag auf Vorbescheid zum Neubau eines Aus-
tragshaus als Bungalow auf dem Flurstück 792, Gemar-
kung Kirchheim, Rothweg 34 b+c
Beantrag wird ein Vorbescheid zum Neubau eines Austrags-
haus als Bungalow auf dem Flurstück 792, Gemarkung Kirch-
heim, Rothweg 34 b+c.
Das Grundstück befindet sich teilweise im Außenbereich;
teilweise innerhalb des im Zusammenhang bebauten Orts-
teils, in einem Gebiet ohne Bebauungsplan.
Die Erschließung mit Straße, Wasser und Kanal ist gesichert.
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Vorbescheid zum
Neubau eines Austragshaus als Bungalow auf dem Flurstück
792, Gemarkung Kirchheim, Rothweg 34 b+c, zu.
Abstimmungsergebnis:    Ja: 13     Nein: 0     (Anwesend: 14)
TOP 6   Anbau Kindergarten Kirchheim - PV-Anlage - Auf-
tragsvergabe
Durch die Verwaltung erfolgte die beschränkte Aus-
schreibung für die PV-Anlage für den Anbau am

Kindergarten Kirchheim. Die Submission erfolgte am
23.07.2025.
Von drei zur Abgabe eines Angebots aufgeforderten Bie-
tern, gab nur einer ein Angebot ab.
Die Kostenberechnung gemäß bepreistem Leistungsver-
zeichnis lag bei 21.080,00 € netto. Auf PV-Anlagen fällt
aktuell keine Mehrwertsteuer an.
Ein GR fragt nach der Größe der PV-Anlage.
Herr 1. Bgm. Stück sagt hierzu, dass die Anlage eine
Größe von 19 kWp hat.
Ein GR fragt nach, wer die anderen beiden Bieter waren,
die nicht abgegeben haben.
Herr 1.Bgm. Stück sagt hierzu, dass die Firme Suntec und
NewKoSol nicht abgegeben haben.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis
und stimmt der Auftragsvergabe für die PV-Anlage für
den Anbau am Kindergarten Kirchheim an die Firma
Scheuermann zum Angebotspreis von 20.531,30 € netto
zu.
Abstimmungsergebnis:    Ja: 14     Nein: 0     (Anwesend: 14)
TOP 7   Anbau Kindergarten Kirchheim - Erstellen von Au-
ßenananlagen
Teile der Außenanlagen des Anbaus können von der Ge-
meinde kostengünstig in Eigenleistung hergestellt wer-
den. Vor allem die Pflasterarbeiten in der ehemaligen
Einfahrt und rund um das Gebäude.
Der 1. Bgm informiert in der Sitzung über die aktuell lau-
fenden Arbeiten und die geschätzten Kosten: Für 260m²
Pflaster, Unterbau, Entwässerung usw fallen ca. 17.700 €
an.
Ein GR fragt noch, welche Flächen gepflastert werden.
Herr 1. Bgm. Stück sagt hierzu, dass es sich um den Weg
von der Friedhofstraße zum Anbau des Kindergartens
handelt sowie rund um den Kindergarten handelt.
Die Pflasterarbeiten werden von den Bauhofmitarbeitern
durchgeführt.

TOP 8   Erlass einer Satzung zur Einführung einer Pflicht
zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stell-
platzsatzung) in der Gemeinde Kirchheim; Beratung und
Beschluss / Satzungsbeschluss
Mit der Novelle der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
durch das erste Modernisierungsgesetz wird die bisher
staatliche Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen mit
Wirkung zum 1. Oktober 2025 kommunalisiert.
Dies bedeutet, dass die entsprechenden staatlichen
Pflichten zu diesem Zeitpunkt entfallen und die Gemein-
den bei Bedarf eigene Regelungen treffen müssen.
Aktuell besteht in Kirchheim keine Stellplatzsatzung, aus
Sicht der Verwaltung wird der Erlass durch die Novelle
der BayBO nunmehr erforderlich.
Rechtsgrundlage für den Erlass ist der Art. 81 BayBO -
Örtliche Bauvorschriften (u.a. äußere Gestaltung, Wer-
beanlagen, Spielplätze, Stellplätze, Grünanlagen)
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Es wurde nachfolgende Stellplatzsatzung (Entwurf) aus-
gearbeitet, dieser basiert auf einem Satzungsmuster des
Bayerischen Gemeindetages, welches mit dem zuständi-
gen Referat des Bayerischen Staatsministeriums für
Wohnen, Bau und Verkehr abgestimmt wurde.
Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich dem-
nach nach der Anlage der Verordnung über den Bau und
Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendi-
gen Stellplätze (sog. „Garagenverordnung“) vom 30. No-
vember 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Die aktu-
elle Garagenverordnung ist als Anlage beigefügt.
Seitens der Verwaltung wird der Erlass der Stellplatzsat-
zung empfohlen, um eine Pflicht zur Erstellung von Stell-
plätzen bzw. der Möglichkeit diese Abzulösen zu erhal-
ten. Die Satzung entspricht weitgehend den bisherigen
Regelungen (z.B. Anzahl und Größe der Stellplätze).
Ein GR fragt nach, worher die beiliegende Satzung zur Ein-
führung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für
Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung) stammt.
Hierzu sagt Herr 1. Bgm Stück, dass die Satzung aus einer
Vorlage des bay. Gemeindetages übernommen wurde.
Ein GR ist der Meinung, dass in der Satzung die Größe der
Stellplätze noch mit aufgenommen werden müsste.
Ein GR ist der Meinung, dass ein Ablösebetrag pro Stell-
plätze in Höhe von 10.000 Euro zu hoch wäre. Er macht den
Vorschlag den Betrag auf 7.500 Euro zu senken.
Ein anderer GR ist der Meinung, dass man den Ablösebe-
trag mit 10.000 Euro so belassen soll.
Ein GR regt an, die Satzung so zu beschließen und falls Än-
derungen/Ergänzungen im Nachgang kommen, diese dann
in einer der nächsten Sitzungen zu beschließen.
Ein GR regt an den Vorschlag über die Größe der Stellplätze
sowie den Ablösebetrag in die Satzung zu übernehmen.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt den Erlass der Satzung zur Ein-
führung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für
Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung) gemäß vorstehendem,
seitens der Verwaltung ausgearbeitetem und in der Sitzung
vorgestelltem Satzungsentwurf als Satzung.
Folgende Ergänzung bzw. Änderung soll in die Satzung er-
gänzt bzw. mit aufgenommen werden.
§ 4 Absatz 2 Größe des Stellplatzes    2,50m breit / 5,00m lang
§ 3 Absatz 3 Änderung der Ablösesumme auf 7.500,00 Euro

Abstimmungsergebnis:    Ja: 14     Nein: 0     (Anwesend: 14)
TOP 9 Erlass einer Plakatierungsverordnung für die Ge-
meinde Kirchheim; Information
Den politischen Parteien und Wählergruppen wurde ein ver-
fassungsrechtlicher Anspruch auf angemessene Werbemög-
lichkeiten eingeräumt.
Zugleich sind die Belange der Sicherheit und Ordnung des
Straßenverkehrs sowie die Belange zum Schutz des Orts- und
Landschaftsbildes ausreichend zu berücksichtigen.
Das Bayerische Staatsministerium des Innern (nunmehr:
Bayerisches Staatsministerium des Inneren, für Sport und In-
tegration) hat hierzu im Jahr 2013 Vorgaben zur Werbung

auf öffentlichen Straßen aus Anlass von allgemeinen Wah-
len, Volksbegehren, Volksentscheiden,
Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden erlassen – vgl. An-
lage.
Ebenfalls als Anlage beigefügt werden die bisherigen Rege-
lungen zur Wahlwerbung durch Plakate und Großflächenpla-
kate im Gemeindegebiet von Kirchheim sowie einige Verord-
nungen von benachbarten Kommunen zur Information und
Meinungsbildung.
Aus Sicht der Verwaltung wäre es wünschenswert, eine all-
gemeingültige Verordnung in Anlehnung an die derzeitige
Regelung zu treffen und die Anzahl der Plakate pro Partei
und Ortsteil zu begrenzen.
Über den Erlass einer Plakatierungsverordnung für Kirch-
heim soll nach der Sommerpause befunden werden.
Herr 1. Bgm. Stück bittet, bis zur nächsten Gemeinderatssit-
zung im September 2025, um Vorschläge für die Satzung
(Ort, Anzahl der Plakate).
TOP 10 Teilnahme am Förderprogramm Natürlicher Klima-
schutz in Kommunen
Im Auftrag des BMUV hat die KfW das Zuschusspro-
gramm „Natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ (KfW
444) aufgelegt.
„Mit dem Zuschuss „Natürlicher Klimaschutz in Kommu-
nen“ fördern wir freiwillige Maßnahmen, mit denen Sie
Grünflächen naturnah gestalten und umgestalten, Stadt-
bäume pflanzen, Naturoasen in innerörtlicher oder Orts-
randlage von Siedlungsgebieten schaffen und Flächen
entsiegeln sowie die natürlichen Bodenfunktionen wieder
herstellen und verbessern können. Gefördert werden An-
schaffungen, Dienstleistungen Dritter sowie Planungsleis-
tungen und Personalkosten.“
Besonders interessant erscheint für die Gemeinde Kirch-
heim hier die „Umstellung auf naturnahes Grünflächen-
management“.
Hier wird die Erstellung eines Pflegekonzeptes und -pla-
nes gefördert (diese ist gleichzeitig Grundvoraussetzung
für die Förderung).
Zusammen mit dem Konzept können dann technische
Ausstattung (Geräte) beschafft werden um naturnahe
Grünflächen anzulegen und bestehende Grünflächen zu
naturnahen Grünflächen aufwerten sowie das Personal
aus- und weiterbilden lassen.
Hier könnten viele gemeindliche Grünflächen z.B. an der
Sportplatzbrücke auf eine nachhaltigere Pflege mit weni-
ger Aufwand umgestellt werden (z.B. seltener/länger
mähen und Mähgut abfahren).

Aktuell müssen viele Flächen öfter als nötig gemäht wer-
den, weil höherer Bewuchs aktuell nur von Hand gemäht
werden kann.
Für die Erstellung des Konzeptes können je nach Detail-
grad und Auswahl der Flächen zwischen 10000 und
30000 € ausgegeben werden.
Die Verwaltung schlägt vor, einen Förderantrag zu stel-
len. Die tatsächlichen Maßnahmen und Ausgaben kön-
nen später beschlossen werden. Auf Nachfrage
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informierte die Förderstelle, es sei nur ein Antrag je
Kommune möglich und es sollte lieber auf Vorrat bean-
tragt werden.
A Umstellung auf naturnahes Grünflächenmanagement
A.1 Erstellung von Pflegekonzepten und -plänen 10000 €
A.2 Beschaffung von technischer Ausstattung 30000 €
A.3 Anlage- und Aufwertungsmaßnahmen von beziehungsweise
zu naturnahen Grünflächen   5000 €
A.4 Aus- und Weiterbildung des Personals   5000 €

Im Haushalt 2025 sind 50000€ bei 10000€ Eigenanteil
eingeplant.
Die Umsetzung kann auch später erfolgen, weitere Maß-
nahmen könnten für die folgenden Jahre ins Auge ge-
fasst werden:
B Pflanzung von Bäumen
C Schaffung von Naturoasen
D Flächenentsiegelung

Ein GR fragt nach, ob der Förderantrag pauschal oder be-
zogen auf eine bestimmte Fläche zu beantragen ist. Herr
1. Bgm sagt hierzu, dass Konzept und Umsetzung gleich-
zeitig angefragt werden.
Ein GR findet das Förderprogramm gut, brauchen aber
derzeit kein Grünflächenmanagement-Konzept. Eine Um-
setzung der genannten Maßnahmen muss in erster Linie
in Absprache mit dem Bauhof erfolgen.
Ein GR ist der Meinung, um auf die Umstellung auf ein
naturnahes Grünflächenmanagement zu gelangen,
müsste im Vorfeld ein Termin mit einem Berater der
BayWa, dem Bauhof und Herrn 1. Bgm Stück, stattfin-
den, um hier die maschinentechnischen Kosten abzuklä-
ren. Der weitere Vorgang wäre dann eine Besprechung
im Bauausschuss.
Eine GR‘in gibt zu bedenken, dass nicht jede Fläche für
das naturnahe Grünflächenmanagement geeignet ist.
Die Maßnahmen zur Renaturierung z. Bsp. Am Moosbach
im Bereich der Karo hört sich sehr interessant an und
sollte weiterverfolgt werden.

TOP 11 Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für Seniorin-
nen und Senioren: Einführung eines Quartiersmanage-
ments - Information
In Geroldshausen fand am 23. Juni 2025 ein Experten-
workshop zur Einführung eines Quartiersmanagements
statt, organisiert von der Seniorenbeauftragten und der
Gemeindeverwaltung Geroldshausen. Teilnehmer waren
zentrale Akteure aus Pflege, Verwaltung und Ehrenamt.
Unter der Moderation der AfA – Arbeitsgruppe für Sozi-
alplanung und Altersforschung GmbH wurde eine erste
Bedarfsanalyse für die Gemeinde erarbeitet. Themen
waren altersgerechtes Wohnen, soziale Einbindung,
Pflege und Alltagshilfe sowie Beratung und Information.
Es wurde die Idee eines „Kümmerers“ und eines „Perso-
nalmanagers Pflege“ diskutiert. Neben Digitalisierung
wurde auch die Förderung eines Quartiersmanagements
ausführlich thematisiert. Ein Pflege-Info-Café am 5. No-
vember 2025 und die „Pflegeberatung vor Ort“ ab

Frühjahr 2026 wurden als konkrete nächste Schritte ver-
einbart.
Die mögliche Förderung eines Quartiersmanagements
durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Ar-
beit und Soziales sieht eine Anschubfinanzierung über
vier Jahre in Höhe von insgesamt 80.000 Euro vor – zur
Deckung von Personal- und Sachkosten. Voraussetzung
für eine Förderung ist die Trägerschaft der Kommune o-
der eine formelle Kooperation über einen entsprechen-
den Vertrag. Zentrales Element ist die Beschäftigung ei-
nes hauptamtlichen Quartiersmanagers mit einem Ab-
schluss in Sozialer Arbeit oder einer vergleichbaren Qua-
lifikation. Das Tätigkeitsprofil umfasst in der Regel rund
20 Wochenstunden und wird individuell an die Gegeben-
heiten vor Ort angepasst. Die Erstellung des erforderli-
chen Quartierskonzepts nimmt etwa ein Jahr in An-
spruch und erfordert Personalressourcen für Organisa-
tion, Öffentlichkeitsarbeit sowie Bürgerbeteiligung. Auch
die Antragstellung und Durchführung von Auswahlver-
fahren sind Teil dieser Phase. In der anschließenden För-
derperiode werden jährlich 20.000 Euro bereitgestellt,
wobei ein kommunaler Eigenanteil zu leisten ist. Darüber
hinaus können Sachkosten wie Miete, Büroausstattung
oder projektbezogene Maßnahmen gedeckt werden.
Nach Ablauf der Förderung stehen den Kommunen ver-
schiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um die Finanzie-
rung weiterhin sicherzustellen. Dazu gehören die Zusam-
menarbeit mit einem Träger, das Einwerben von Spen-
den, die Gründung eines Fördervereins oder einer Bür-
gerstiftung sowie die Weiterbeschäftigung des Quartiers-
managers auf Honorarbasis.
Im weiteren Verlauf des Jahres ist zu diskutieren, ob eine
solche Stelle in der Verwaltungsgemeinschaft eingerich-
tet werden soll.
Ein GR betont die gute Vernetzung der „Senioren in
Kirchheim und Gaubüttelbrunn“. Er sieht derzeit keinen
Bedarf an einem Quartiersmanagement.
Ein GR fragt nach dem Eigenanteil der Gemeinde. Herr 1.
Bgm Stück sagt hierzu, dass die Stelle in der Förderperi-
ode jährlich mit 20.000 Euro bezuschusst wird. Dem Ei-
genanteil der Gemeinde schätzt Herr 1. Bgm Stück mit
ebenfalls 20.000 Euro ein.
Eine GR‘in ist auch der Meinung wie Herr GR Felix, dass
die Senioren untereinander sehr gut vernetzt sind und
wir uns eine „solche“ Stelle derzeit nicht leisten können.
Ein GR findet die Idee gut und ist der Meinung, dass die
Gemeinde auf jeden Fall an diesem Thema dranbleiben
und vorab noch mehr Information einholen sollte.
Herr 1. Bgm Stück sagt zum Schluss der Diskussion, dass
die Gemeinde einen Expertenworkshop veranstalten
könnte um den Bedarf eines/r Seniorenbeauftragte/n
abzuklären. Die Gemeinde ist bereits sehr gut aufge-
stellt, wir sehen aber auch das Potenzial, wenn wir
eine/n Seniorenbeauftragte/n in der Gemeinde hätten.
Herr Stück sagt auch, das die Förderung von 20.000 Euro
im Jahr aber nicht ausreichen würde, um die kompletten



Gemeinde Kirchheim        Seite 12

Kosten zu decken. Zu bedenken ist auch, dass die Förde-
rung durch den Freistaat nach 4 Jahren ausläuft und die
Kosten dann komplett von der Gemeinde zu stemmen
sind.

TOP 12 Beteiligungsbericht 2024
Gemäß Art. 94 Abs. 3 Satz 1 hat die Gemeinde jährlich ei-
nen Bericht über Ihre Beteiligungen an Unternehmen in
einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen.
Die Gemeinde Kirchheim hat im Jahre 2005 dem BVG zur
Erhöhung des Kapitalstocks der Sonnenstrom Bürger-
heim Gaubüttelbrunn GbR 10.000 € zur Verfügung ge-
stellt. Die Sonnenstrom Bürgerheim Gaubüttelbrunn GbR
wurde durch ortsansässige Vereine gegründet und be-
treibt auf dem Dach des Bürgerheims in Gaubüttelbrunn
eine Photovoltaikanlage. Die GbR soll laut Angaben im
Protokoll der Jahreshauptversammlung mit Ablauf des
31.12.2025 aufgelöst werden. Die restlichen Einlagen
nebst Überschüssen werden dann an die Beteiligten aus-
gezahlt.
Der Beteiligungsbericht 2024 liegt dem Gremium vor.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Beteiligungsbericht 2024
zustimmend zur Kenntnis
Abstimmungsergebnis:    Ja: 14     Nein: 0     (Anwesend: 14)
TOP 13 Sicherheitsbericht der Polizei Unterfranken
Sicherheitsbericht 2024 Polizeiinspektion Würzburg-
Land
Im Berichtsjahr 2024 stach der Dienstbereich der Polizei-
inspektion Würzburg-Land mit einer Kriminalitätsbelas-
tung von 1.824 Fällen pro 100.000 Einwohner positiv
heraus und erzielte somit erneut den niedrigsten Wert
aller Dienstbereichen in ganz Unterfranken.
Trotz der Steigerung der begangenen Straftaten und da-
mit verbunden der Häufigkeitszahlt zählt de Dienstbe-
reich der Polizeiinspektion Würzburg-Land zu den si-
chersten Regionen Unterfrankens und Bayerns.
Die Aufklärungsquote lag bei 66,66 %, was auf eine so-
lide Ermittlungsarbeit hinweist.
Die Polizei betont, dass sie auch künftig auf Präsenz, Prä-
vention und Bürgernähe setzt. Für Rückfragen oder Hin-
weise stehen der zuständige Ortsbeamte sowie die Poli-
zeiinspektion Würzburg-Land jederzeit als Ansprechpart-
ner zur Verfügung.
Beiliegend der Sicherheitsbericht der Polizeiinspektion
Unterfranken 2024 vom 29.04.2025.
zur Kenntnis genommen
TOP 13 Informationen / Sonstiges
Der Haushalt 2025 wurde vom Landratsamt geprüft und
ist nicht genehmigungspflichtig. Allerdings wird der Ge-
meinde dringend empfohlen, weitere Konsolidierungs-
maßnahmen konsequent umzusetzen, um die gemeindli-
che Aufgabenerfüllung und die dauernde Leistungsfähig-
keit gemäß Art. 61 Abs. 1 GO sicherstellen zu können.

Dies sei im momentanen Haushalt nicht gegeben. Dazu
soll im Herbst eine Haushaltsklausur abgehalten werden.
Beim Anbau Kindergarten Kirchheim gab es Verzögerun-
gen durch die Fliesenleger und den Aufzug. Trotzdem ist
der Einzug für Ende August geplant.
An der Karolinenruhe müssen Parkplätze angelegt wer-
den, wofür weitere 10 Meter Hecke und eine Birke ent-
fernt werden müssen. Eine Anfrage bei der Eigentümerin
der anderen Straßenseite läuft, bisher liegt jedoch keine
Antwort vor. Der Bauausschuss wird sich im September
damit befassen.
In der Sportgaststätte wurde am 22.07. eine Schadens-
aufnahme durchgeführt. Ein Angebot für den Rückbau
wird erstellt und zur Versicherung geschickt. Das Mate-
rial wird auf Asbest beprobt. Die Einrichtung muss für die
Sanierung ausgebaut, kann aber teilweise nicht wieder
eingebaut werden (Vitrine Nebenraum, Schrank Theke).
Die Gastromöbel könnten wieder eingebaut werden, ihr
Zustand war vorher gerade noch okay, der Ausbau wird
diesen jedoch verschlechtern. Sie könnten aufgearbeitet
werden, eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor. Neue
Möbel von einem Gastro-Ausstatter würden geschätzt
mindestens 35.000 € kosten.
Zur Kreuzung Apotheke liegen Entwürfe von Plan2O vor
und sollen mit dem Bauamt vorbesprochen werden. Ein
Termin steht noch nicht fest. Anschließend wird ein öf-
fentlicher Bauausschuss stattfinden.
Zum Radweg Norma gibt es zwei verschiedene Möglich-
keiten für Förderprogramme. Ein Informationsgespräch
mit der Regierung von Unterfranken hat ergeben, dass
entweder 75 % der Kosten inklusive Planungskosten, o-
der 80 % der Kosten ohne Planungskosten, aber kombi-
nierbar mit LRA-Förderungen, gefördert werden können.
Beides ist ohne Zusatzbauten wie Rastplätze. Ein weite-
rer Abstimmungstermin mit Plan2O folgt, bei dem die
Kostenschätzung aktualisiert und nicht unbedingt nötige
Teile, wie Rastplätze, überprüft werden sollen.
Die Auftaktveranstaltung der Seniorenwochen 2026
wird in Kirchheim stattfinden.
Die Gemeinde könnte sich als Spielort für das Mozartfest
2026 bewerben.
Die Änderung der Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung
ist beauftragt. Das Programm sieht vor, dass die Beleuch-
tung von 0:30 bis 5:00 Uhr ausgeschaltet ist. Der letzte
Zug fährt um 00:00 Uhr, der erste Zug um 05:30 Uhr. Die
N-Ergie hat nachdrücklich Bedenken dazu angemeldet,
dass die Leuchtmittel nicht vorsorglich ausgetauscht
werden.
Eine weitere dezentrale Unterkunft mit 18 Plätzen wird
im Hinterhaus Würzburger Str. 11 eingerichtet.
Kunst am Heblingshof: Edgar Berthold hat ein Kunstwerk
zum Bauernkrieg erstellt und möchte dieses zunächst
temporär bis zum Heblingshoffest aufstellen
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Rathausstr. 2
97268 Kirchheim
www.kirchheim-ufr.de

Allgemeine Informationen

Die Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim mit den Mitgliedsgemein-
den Kirchheim und Geroldshausen betreut zusammen mehr als 3.600
Einwohnerinnen und Einwohner. Wir suchen ab sofort eine enga-
gierte

Sekretärin (m/w/d)
in Teilzeit. Die Beschäftigung erfolgt in Kirchheim und Geroldshausen.

Ihre Aufgabenschwerpunkt sind
• Büromanagement und allgemeine Sekretariatsaufgaben
• Öffentlichkeitsarbeit
• Redaktion Mitteilungsblatt und Website
• Organisation von Gemeinderats- und Ausschusssitzungen
• Amtsstunden im Rathaus Geroldshausen

Sie bringen mit
• Einschlägige Berufserfahrung im Büro
• abgeschlossene Berufsausbildung in Büromanagement, Verwaltung oder vergleichbar von
 Vorteil

Wir erwarten
• ausgeprägte Dienstleistungsorientierung sowie hohe Einsatzbereitschaft und Eigenmotivation,
 Eigenverantwortliches und selbstständiges Arbeiten, Teamfähigkeit und Flexibilität
• Gute EDV-Kenntnisse (Office-Software), Pkw-Führerschein
• Sicheren und höflichen Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Aufgeschlossenheit für
 deren Belange

Wir bieten Ihnen
• Einen unbefristeten Arbeitsplatz in Teilzeit mit flexiblen Arbeitszeiten
• Vergütung nach TVöD, mit regelmäßigen Tariferhöhungen, Jahressonderzahlungen und betrieb-
 licher Altersvorsorge
 Ein anspruchsvolles, interessantes und vielseitiges Aufgabenspektrum
• Ein kompetentes und eingespieltes Team in einem unterstützenden und kollegialen Umfeld

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail an den ersten Vorsitzenden Christian Stück
unter verwaltungsgemeinschaft@kirchheim-ufr.de.
In Papierform eingereichte Unterlagen werden nicht zurückgeschickt und drei Monate nach Ab-
schluss des Bewerbungsverfahrens datenschutzkonform vernichtet. Bitte beachten Sie unsere Hin-
weise zum Datenschutz im Bewerbungsverfahren auf unserer Homepage.

Kassentermine:
01.10.2025           Verbrauchsgebühren (Wasser/ Kanal)

Die fälligen Beträge können den zugestellten Bescheiden entnommen werden.
Bei erteilter Einzugsermächtigung ist nichts zu veranlassen.

Die Barzahler werden gebeten, den Termin zu beachten bzw. die fälligen Zahlungen zu veranlassen.

Im Übrigen erinnern wir an die zeitsparende Zahlungsmöglichkeit des Bankeinzugs. Formulare hierfür
liegen in der Gemeinde aus bzw. können von der Homepage heruntergeladen werden
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Tag der offenen Tür im Kindergarten St. Michael in Kirchheim
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Gebannt schauten die Kirchheimer Kindergartenkinder monatelang aus den Fenstern oder über den
Zaun im Garten. Nichts ist spannender, als eine große, matschige Baustelle direkt vor der Tür zu
beobachten.

Mittlerweile steht der Anbau an den Be-
standskindergarten und die Kinder durf-
ten pünktlich zum Start des neuen Kin-
dergartenjahres mit ihren Erzieherinnen
einziehen.

Zwei Krippengruppen und eine Regel-
gruppe spielen und toben nun in den
neuen, modernen und hellen Räumen.
Eine weitere Regelgruppe kehrt wieder
in den vorherigen Gruppenraum zurück,
der zwischenzeitlich für eine Krippen-
gruppe umfunktioniert war.  Alle Großen
und Kleinen fühlen sich bereits pudel-

wohl und sind mächtig stolz auf den neuen Anbau, den sie gerne nun auch allen anderen Neugieri-
gen präsentieren möchten.

Daher öffnen wir am 19.10.25 unsere Türen und wollen den schönen
neuen Kindergarten einweihen und segnen lassen. Um 10.15 Uhr beginnt
der Gottesdienst mit Herrn Pfr. Elsesser und von 11.15 Uhr bis 17.00 Uhr
gibt es ein buntes Programm, das Groß und Klein begeistern wird. Für die
Bewirtung sorgt unser fleißiger Elternbeirat, damit niemand hungrig nach
Hause gehen muss.

Sobald das Fest vorbei ist, werden die Kinder wieder an den Fensterschei-
ben ihrer Gruppenräume kleben, denn die nächste Baustelle steht an: Die
Fertigstellung des Außenbereichs soll im nächsten Jahr erfolgen.

Vielen Dank allen beteiligten Firmen, Bürgermeister Christian Stück, Jo-
chen Langner, Architekten und besonders den Bauhofmitarbeitern und den
mithelfenden Eltern beim Umzug.

Sie alle haben es uns ermöglicht, mit den Kindern zum 1. September um-
zuziehen. Wir freuen uns sehr!

Auf Ihr Kommen freuen sich

Kinder, Team, Eltern und Vorstandschaft des Johanniszweigvereins
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 Info´s  aus dem Landratsamt Würzburg

InformaƟonsangebot zur Existenzgründung, Existenzerhaltung und 
Unternehmensnachfolge

In Zusammenarbeit mit den AKTIVSENIOREN BAYERN e.V. wird der Sprech- und InformaƟonstag für Klein- und Mit-
telbetriebe und Existenzgründer aus dem Landkreis Würzburg angeboten. Bei dieser ersten OrienƟerung wird mit 
dem interessierten Betrieb individuell und vertraulich eine Strategie für Möglichkeiten und Wege von Problemlösun-
gen entwickelt (z.B. Planungs- und Finanzierungsfragen, OrganisaƟonsabläufe, Rechnungswesen, MarkeƟng, Unter-
nehmensübergaben, etc.). Dieses erste OrienƟerungsgespräch ist kostenlos. 
Weitere InformaƟonen: www.akƟvsenioren.de.

Der nächste Sprechtag ist am MiƩwoch, 08. Oktober von 9.00 bis 12.00 Uhr.
Anmeldung bei BrigiƩe Schmid, Landratsamt Würzburg, Kreisentwicklung, Tel. 0931 8003-5112.
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Christbäume gesucht - Die Gemeinde sucht Tannenbaum – Spender

Freischneiden von Öffentlichen Verkehrsflächen
„Hecken, Sträucher und Bäume rechtzeitig zurückschneiden“

Hecken, Sträucher und Bäume wachsen im Laufe des
Jahres stark, deshalb sollten sie frühzeitig zurückge-
schnitten werden. Warum? seitlich wuchernde Hecken
und überhängende Zweige und Äste an Geh- und
Radwegen sowie Fahrbahnen können Fußgänger, Rad-
fahrer und Fahrzeuge gefährden. Ebenso verhindert
Überwuchs im Einmündungs- und Kreuzungsbereich oft
die Sicht auf den Verkehr und führt vielfach zu Unfällen.
Dies muss nicht sein. Alle Haus- und Grundstücksbesitzer
informieren wir deshalb über ihre „Verkehrssicherungs-
pflicht bei Anpflanzungen“ an öffentlichen Straßen
und Wegen.
Rein vorsorglich sei diesbezüglich auch eine evtl. Scha-

denshaftung bei Unfällen durch verkehrsbehindernden Bewuchs erwähnt. Die Verpflichtung, o.g. Anpflanzungen bis auf
die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden, ist im Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG), Art. 29 Abs. 2
geregelt: Demnach sind Anpflanzungen aller Art, „soweit sie die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchti-
gen können“, verboten.
Der Überhang von Anpflanzungen stellt überdies auch eine Verkehrsgefährdung gemäß Straßenverkehrsordnung (StVO)
dar: Demnach ist es gemäß § 32 Abs. 1 der StVO verboten, die Straße zu beschmutzen oder zu benetzen oder Gegen-
stände auf Straßen zu bringen oder dort liegen zu lassen, wenn dadurch der Verkehr gefährdet oder erschwert werden
kann. Wer für solche verkehrswidrigen Zustände verantwortlich ist, hat diese unverzüglich zu beseitigen.
In diesem Zusammenhang wollen wir Sie auch über das freizuhaltende sog. „Lichtraumprofil“ über Geh- und Radwegen
sowie Fahrbahnen informieren:
Als „Lichtraumprofil“ wird eine definierte Umgrenzungslinie bezeichnet, die meist für die senkrechte Querebene eines
Fahrweges bestimmt wird. Aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs muss das Lichtraumprofil der öf-
fentlichen Verkehrsflächen frei und sauber gehalten werden.
Zusammenfassung zur „Verkehrssicherungspflicht bei Anpflanzungen“:
Über die Fahrbahn ragende Äste und Zweige von Baumkronen oder Sträuchern sind so zurückzuschneiden, dass der
Luftraum über der Straße mit einer lichten Höhe von 4,50 m über der Fahrbahn und den Straßenbanketten freigehalten
wird. Dies stellt eine Durchfahrtshöhe für LKWs bzw. auch Rettungsfahrzeugen von 4,50 m sicher.
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Über Geh- und Radwegen sind Hecken, Sträucher und Bäume mit einer lichten Höhe von 2,50 m über den Wegen auszu-
schneiden.
Seitlich müssen Anpflanzungen mindestens 50 cm Abstand zum Fahrbahnrand haben: Schneiden Sie deshalb alle
seitlichen Bepflanzungen an Geh- und Radwegen sowie Straßen bis zu Ihrer Grundstücksgrenze zurück. Vor allem bei
Hecken sind regelmäßige und ausreichende Rückschnittmaßnahmen unerlässlich, um die Anpflanzung über Jahre hin-
weg auf d e r  Grundstücksgrenze zu halten und somit einen späteren Schnitt in den Bestand der Hecke zu vermeiden.
An Straßeneinmündungen und -kreuzungen müssen Anpflanzungen aller Art gemäß BayStrWG stets so niedrig gehalten
werden, dass sie nicht die „Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs“ beeinträchtigen. Um eine ausreichende Übersicht im
Sichtdreieck für die Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, gilt daher: Gibt es für Ihr Grundstück keinen Bebauungsplan,
der ein individuelles Sichtdreieck vorgibt, sollte die Bepflanzung an der Grundstücksgrenze - im Bereich von Straßenein-
mündungen und Straßenkreuzungen - auf maximal 0,8 m Höhe zurückgeschnitten werden.
Außerdem ist sorgfältig darauf zu achten, dass Verkehrszeichen, Verkehrsspiegel und Straßenleuchten nicht durch An-
pflanzungen verdeckt werden. Die Anpflanzungen sind so zurückzuschneiden, dass die Verkehrszeichen von den Ver-
kehrsteilnehmern ständig rechtzeitig ohne Sehbeeinträchtigungen wahrgenommen werden können.
Beachten Sie schon vor dem Anpflanzen, welches Ausmaß Sträucher, Bäume und Hecken im Laufe der Zeit annehmen
können. Halten Sie ausreichend Abstand zur Grundstücksgrenze und entscheiden Sie sich für schwach wachsende
Pflanzen.
Denken Sie auch an die Sichtbarkeit Ihrer Hausnummer. Das Hausnummern-Schild muss von der Straße aus deutlich
sichtbar sein. Die Sichtbarkeit darf nicht durch Bäume, Sträucher, Vorbauten, Schilder oder Schutzdächer usw. behindert
werden. Etwaige Behinderungen (z.B. durch rankende Pflanzen) hat der Eigentümer auf eigene Kosten zu beseitigen. Vor
allem: Im Ernstfall kann dies für Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr oder Polizei wichtig sein und Ihnen im Notfall wertvolle
Zeit retten.
Die Gemeinde Kirchheim bedankt sich für Ihre Beachtung.

Probierbäume in der Gemeinde Kirchheim/Gaubüttelbrunn – greifen Sie zu ………

Die Gemeinde Kirchheim ist Eigentümerin einer Vielzahl an Obstbäumen.
Diese können von den Mitarbeitern des Bauhofs nicht komplett geerntet wer-
den. Bürgerinnen und Bürger dürfen ernten!
Dafür werden an diesen Orten „Probierbäume“ markiert:

Kirchheim:
· Sportplatzrampe - Mergentheimer Straße zur Carl-Diem-Straße (u.a. Äpfel, Birne, Mirabel-

len, Süßkirsche, Pflaume)
· Baumland zur Egenburg - Ortsverbindungsstraße Kirchheim- Egenburg (Äpfel)
· Baumland Carl-Schilling-Straße - Carl-Schilling-Straße gegenüber Hausnummer 2 entlang

der
Bahnlinie

Gaubüttelbrunn:
· Spielplatz an der Schule - Schulstraße (Äpfel)

Es wird darum gebeten, dass die Ernte nur für den Eigenbedarf und nur in haushaltsüblichen Mengen erfolgt!

ACHTUNG Hundehalter – Bitte Selbstverständlichkeiten beachten – Im Sinne eines guten Miteinanders
In letzter Zeit mehren sich wieder die Beschwerden von Bürgern darüber, dass Wege, Straßen, Gehsteige,
öffentliche Anlagen (u.a. Freizeitanlage) und oft auch Vorgärten durch Hundekot stark verunreinigt sind.
Aus diesem Grund weisen wir darauf hin, dass es verboten ist, Wege, Straßen, Gehsteige und öffentliche
Anlagen durch Hunde verunreinigen zu lassen.
Verstöße stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße belegt werden.
Wenn Sie es nicht vermeiden können, dass Ihr Hund öffentliche Flächen mit Kot verunreinigt, sollte es für
Sie selbstverständlich sein, dass Sie diesen Kot sofort entfernen. Aus aktuellem Anlass erinnern wir an die-
ser Stelle dringend an die Nutzung der Hundekotboxen.
Außerdem weisen wir nochmals darauf hin, dass die Hundehalter in öffentlichen Anlagen und auf öffentli-
chen Straßen, Wegen und Plätzen im gesamten Gemeindegebiet ihre Hunde (größer als 50 cm) ständig an-
leinen müssen.



Gemeinde Kirchheim        Seite 20

Abstimmung der Veranstaltungstermine 2026
Zur Abstimmung der Termine 2026 werden alle Kirchen, Vereine und Gruppen gebeten, bis

spätestens 07.11.2025

Ihre geplanten Veranstaltungen per E-Mail an verwaltungsgemeinschaft@kirchheim-ufr.de zu melden.
Die Termine werden am 20.11.2025 bei der Vereinsbesprechung abgestimmt.

Seminare „Brotbacken mit Sauerteig“ am 10.10.-11.10. und 24.10.-25.10.2025“

Die Ländliche Heimvolkshochschule Lauda veranstaltet mit 2 Terminen von Freitag, 10. Oktober bis Sams-
tag, 11. Oktober 2025 und am Freitag, 24.10. bis Samstag 25.10.2025 in Oberlauda das Seminar „Brotba-
cken mit Sauerteig“ mit Karl Kirmeier, Sauerteigpionier aus Oberbayern. Das Seminar richtet sich an alle
Haufrauen/Hausmänner, die die Verwendung von Sauerteig aus der Milchsäurefermentation von Grund auf er-
lernen wollen. Der Sauerteig für das Brotbacken erfordert die konsequente Einhaltung von grundlegenden Ver-
arbeitungsschritten, weil nur so das Mehl richtig aufgeschlossen wird und gut verdauliches Brot gebacken wer-
den kann. Das Erlernen des Brotbackens mit Sauerteig ist einfach durch das gewusst wie, unter der Anleitung in
unserem Kurs. Der eigenen Kreativität und Intuition sind danach keine Grenzen gesetzt. Durch die lange Fer-
mentation entwickelt sich ein hervorragender, aber nicht saurer Brotgeschmack. Sauerteig schließt das Korn
auf, dadurch wird der Mensch beschenkt, ist das Credo des Kurses. Über die Milchsäuregärung aufgeschlosse-
nes Brot entspricht dem menschlichen Verdauungssystem ideal und ist daher garantiert verträglich. Im Kurs
wird nicht nur saftiges Vollkornbrot gebacken, sondern auch Pizza, Brötchen mit weichen Teigen. Wie das sehr
einfach geht, ist das Lernziel des Kurses unter Anleitung von Karl Kirmeier.

Nähere Information und Anmeldung unter www.lhvhs-lauda.de,  LHVHS-Lauda e.V., Brunnenstr. 12, 97922
Lauda, Tel. 0176 472 331 96; E-Mail: info@lhvhs-lauda.de
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In eigener Sache

Wahlhelferinnen und -helfer
für die Kommunalwahl am 08. März 2026 gesucht

Am Sonntag, den 08. März 2026 finden die Kommunalwahlen in Bayern statt. Hier werden Land-
rat, Bürgermeister, die Gemeinderäte und der Kreistag für die kommenden 6 Jahre gewählt.

Für den Einsatz in den Wahl- und Briefwahllokalen unserer Gemeinde KIRCHHEIM und GAUBÜT-
TELBRUNN suchen wir engagierte Bürgerinnen und Bürger zur Unterstützung im Wahllokal und
bei der Stimmauszählung.

Wir hoffen, dass sich ein Großteil derjenigen, welche dieses Ehrenamt bereits bei den vergange-
nen Wahlen übernommen haben, auch bei der bevorstehenden Kommunalwahl wieder freiwillig
zur Verfügung stellen.
Zudem freuen wir uns über jeden weiteren ortsansässigen Wahlberechtigten (m/w/d
mind. 18 Jahre), welcher erstmals an diesem Prozess teilnehmen und bei der Durchführung der
Wahlen helfen möchte.

Am Montag, den 09. März 2025 erfolgt die Auszählung in allen Stimmbezirken für den Kreistag
auch für diesen Tag werden freiwillige Helfer benötigt. Wahlhelfer welche nicht im öffentlichen
Dienst beschäftigt sind, erhalten bei einer Mitarbeit eine Aufwandsentschädigung.

Wer an einem Einsatz als Wahlhelferin/Wahlhelfer interessiert ist, kann sich gerne
mit uns in Verbindung setzten oder nachstehenden Abschnitt im Rathaus abgeben.

E-Mail: verwaltungsgemeinschaft@kirchheim-ufr.de
Telefonisch:  Corinna Holler   09366/9061-0

o Wahlhelferin/Wahlhelfer für den 08. März 2026

o Wahlhelferin/Wahlhelfer für den 09. März 2026 (Auszählung)

Nach der Zusammenstellung der Wahlhelfer-Teams erhalten alle berufenen Mitglieder
rechtzeitig vor der Wahl, ein Anschreiben mit weiteren Informationen

Wir bedanken uns bereits im Voraus für Ihre Unterstützung
und Ihr Engagement.
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Neu in Kirchheim: Fitnessstudio eröffnet im Oktober
Neu in Kirchheim: Im Oktober eröffnet ein modernes Fitnessstudio – ein
echter Gewinn für die Gemeinde und ihre Bürgerinnen und Bürger.
Unternehmer Kevin Kahl suchte gezielt nach einem geeigneten Standort, um
mit seinem ersten fit+-Studio seine Vision für ein faires Fitnessangebot auf
dem Land zu verwirklichen. Dank der erfolgreichen Vermittlung durch Ale-
xandra Stark von Stark Immobilien wurde dieser schließlich in Kirchheim ge-
funden. Der erste Bürgermeister Christian Stück freut sich über das neue
Angebot: „Das Fitnessstudio ist ein starkes neues Feature für unser Dorf. Es
fördert die Gesundheit, schafft Begegnungsräume und stärkt die Lebensqua-
lität in Kirchheim.“ Das Studio will durch moderne Trainingsgeräte, helle,
freundliche Räume und lange Öffnungszeiten überzeugen, die maximale Fle-
xibilität bieten – ideal für Berufstätige und Frühaufsteher. Die Eröffnung ist
für Oktober geplant. Wir wünschen einen erfolgreichen Start und allen
Sportbegeisterten viel Freude beim Training!

50 Jahre Seniorenkreis in Gaubüttelbrunn
Seit 50 Jahren steht der Seniorenkreis Gaubüttel-
brunn für schöne Gemeinschaft, gute Gesellschaft
und einen festen Treffpunkt im besten Alter.

Das darf und muss gefeiert werden und so lud der
Seniorenkreis ins Bürgerheim ein.

Nach einem leckeren Essen gab es Grußworte von
Pfarrer Elsesser, dem Überraschungsgast Pater Neu-
ner und dem ersten Bürgermeister Christian Stück.

Dieser hob die besondere Bedeutung für den Dorfgemeinschaft hervor und bedankte sich bei Erika Engert,
Maria Haaf, Rosi Zöller, Maria Arnold, Doris Baumann und allen Helferinnen und Helfern für Ihren Einsatz
für die Dorfgemeinschaft. Anschließend zeigte Maria Haaf unterhaltsame Fotos aus den letzten Jahren. Die
Kindergartenkinder überraschten die Gäste mit einem Lied. Ein weiteres Highlight war der Auftritt von Zau-
berkünstler Joe Walthera. Der schöne Nachmittag klang mit Kaffee und Kuchen und guten Gesprächen aus.

Ferienprogramm 2025

Ferienprogramm der Gemeinde Kirchheim: Waldrally mit Förster Schölch

Im Gemeindewald gibt es viel zu entdecken, vor allem
wenn man mit Förster Wolfgang Schölch unterwegs ist.
Er führte die Kinder zusammen mit dem ersten Bürger-
meister Christian Stück durch den Wald und zeigte
ihnen, wo Tiere und Insekten zuhause sind, wie man er-
kennt ob die Bäume gesund sind, wie man mit ein paar
Ästen Mikado spielen kann und vieles mehr.
Förster Schölch teilte sein umfangreiches Wissen mit
den Kindern und hatte für die Waldrally Stationen mit
Aufgaben und spannenden und lustigen Spielen vorbe-
reitet. Auf einem Holzstapel machten es sich alle ge-
mütlich und genossen eine leckere Brotzeit unter dem
Blätterdach, danach ging es auch schon wieder zurück

ins Dorf. Ein schöner und interessanter Nachmittag – vielen Dank an Wolfgang Schölch für die Vorbereitun-
gen und an die Kinder fürs mitmachen. Bis nächstes Jahr!
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Ferienprogramm des Tennisvereins Kirchheim: Wer trifft den gelben Ball

Am Dienstag, den 26. August drehte sich beim Ferienprogramm des Tennisvereins alles um den kleinen gel-
ben Filzball. Bei sommerlichen Temperaturen boten Julia Frietsch und Julia Grimm abwechslungsreiche
Übungen und Spielchen rund um den Tennisball an. Alle Kids waren eifrig dabei und die Hoffnung ist groß,
dass der nächste Alexander Zverev aus Kirchheim kommtࣣ. Nach der sportlichen Betätigung wurde der
aufkommende Hunger durch Burger gestillt und das obligatorische Eis durfte bei diesen Temperaturen na-
türlich auch nicht fehlen. Wir bedanken uns bei den teilnehmenden Kindern für ihr Engagement und die
Freude und hoffen darauf, viele im Verein begrüßen zu dürfen.

Mit dabei waren von links stehend: Luca Reinhard,
Paul Mark, Leander Schmitt und Elena Mark

Von links sitzend: Johannes Jaschke, Ferdinand
Grimm, Jonathan Haaf, Maximilian Jaschke und E-
mil Schmitt

Ferienprogramm des Musikvereins Kirchheim
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Ferienprogramm der Vereine aus Gaubüttelbrunn (OGV, DJK-SV, BV-Gaubüttelbrunn)

Rückblick aufs Ferienprogramm in Gaubüttelbrunn: „Spiele ohne Grenzen“

Am Ende der Schulferien organisierten Aktive
des Gartenbau- und des Bürgervereins für die
Kinder aus beiden Ortschaften ein Spieletur-
nier. Drei Teams sind angetreten und hatten
sehr viel Spaß bei den neun verschiedenen
Spielen an verschiedenen Orten. Es wurden
auch neue Spiele ausprobiert, es wurde viel ge-
lacht und alle unterstützten sich gegenseitig!
Ob Wasserbecherschießen, Würfelbingo oder
auch Moorpfad oder das Klamottenchaos – alle
kamen nach der Siegerehrung mit einer Me-
daille nach Hause. Natürlich durfte vorher
Bratwurst und Schorle nicht fehlen.
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Herzliche Einladung zur gemeinsamen Apfelernte
     an unserer Streuobstwiese!
      Donnerstag, 2. Oktober 16 Uhr 30 und
      Freitag, 10. Oktober 15 Uhr

Herzliche Einladung zum kreativen Basteln mit Hopfen
Samstag, den 11. Oktober 2025 in Gaubüttelbrunn!

   Hopfen ist nicht nur fürs Bier eine wichtige Pflanze – aus den langen
   Ranken können hübsche Objekte entstehen!

        An diesem Tag können Interessierte lernen, mit diesem Material umzugehen
                                und hübsche Dinge entstehen zu lassen.

11:00 Uhr: Binden eines Herbstkranzes mit Hopfen und anderen Früchten des Herbstes. Hopfen
und verschiedene Herbstfrüchte sind vorhanden - Gesammeltes Material kann gerne auch
mitgebracht werden.

13:00 Uhr: Flechten eines Hopfentrichters in der Kreiseltechnik. Dieser kann mit herbstlichen
Pflanzen oder einem kleinen Zierkürbis geschmückt und dekoriert werden. Er eignet sich später
auch für den Adventsschmuck...

Mitzubringen: Gartenschere und eventuell Handschuhe. Wenn vorhanden auch
herbstliche "Früchte" zum Dekorieren. Kostenbeitrag 15 € für Mitglieder.
Bitte anmelden: U_E_S@gmx.de oder Info@ogv-gaubuettelbrunn.de.
O rt: Schwertbergers Garten.
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Mitteilungen der Kirchen, Vereine und Organisationen und Veranstaltungen

Termine Kirchheim 01.10.2025 – 31.10.2025

Donnerstag, 02.10. 18:00 Uhr Messfeier

   Samstag, 04.10. 18:00 Uhr Vorabendmesse für die Pfarrgemeinde

   Donnerstag, 09.10. 18:00 Uhr Messfeier

   Sonntag, 12.10. 28. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10:15 Uhr Waldbüttelbrunn
 Messfeier für die Pfarrgemeinde – Untergliederungsgottesdienst der
 PGs St. Petrus – Der Fels und PG Kreuz Christi, mit Einführung des
 neuen Past.-Assistenten Simon Merkle, anschließend Begegnung

   Donnerstag, 16.10. 13:30 Uhr Messfeier, anschl. Seniorennachmittag im Pfarrsaal

   Sonntag, 19.10. 29. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10:15 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde

   Donnerstag, 23.10. 18:00 Uhr Messfeier

   Sonntag, 26.10. 30. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10:15 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde anschließend Eintopfessen im
Pfarrsaal zugunsten der Partnergemeinschaft Margarita Belen

   Samstag, 01.11. HOCHFEST ALLERHEILIGEN
16:00 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde zu Allerheiligen und Segnung
der Gräber

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Das Pfarrbüro Kirchheim ist von 06.10. -17.10.2025 nur am Dienstag geöffnet. Das Pfarrbüro Kleinrinderfeld
ist in dieser Zeit geschlossen. In dringenden Verwaltungsangelegenheiten wenden
Sie sich bitte an das Pfarrbüro in Kist 09306 1369.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aufgrund der frühen Abgabetermine für die Gemeindeblätter kann es danach noch zu Termin-änderungen
kommen. Bitte beachten Sie deshalb auch immer die Aushänge an den Kirchen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simon Merkle ist der neue Pastoralassistent im pastoralen Raum
Ich habe im September im Pfarrbüro in Eisingen meinen Dienst angetreten. Ich bin 29 Jahre alt und bin in
einer lebendigen Pfarrei im Rheinland aufgewachsen. Dort war ich Ministrant und viele Jahre Pfingstzeltlager-
und Ferienfreizeitleiter mit der Kolpingjugend. Ich bin verheiratet und Vater zweier kleiner Töchter.
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Ich freue mich Sie und Ihre Gemeinden kennenzulernen, gerne auch im Gespräch beim
Untergliederungsgottesdienst am 12. Oktober in Waldbrunn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caritas Herbst-Sammlung
Bitte beachten Sie, dass von 29.09.2025 bis 05.10.2025 die Herbstsammlung der Caritas in den Ortschaften
Kirchheim und Moos stattfindet. Wie immer finden Sie den Überweisungsträger in ihrem Briefkasten.
Von Ihrer Spende verbleiben 30% in ihrer Kirchengemeinde 70% erhält die Caritas für die Stadt und den
Landkreis Würzburg.
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Termine Gaubüttelbrunn 01.10.2025 – 31.10.2025

Samstag, 04.10. 18:00 Uhr Vorabendmesse für die Pfarrgemeinde

Freitag, 10.10. 18:00 Uhr Messfeier

   Sonntag, 12.10. 28. SONNTAG IM JAHRESKREIS
10:15 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde – Untergliederungsgottesdienst
 der PGs St. Petrus – Der Fels und PG Kreuz Christi, mit Einführung des
 neuen Past.-Assistenten Simon Merkle, anschließend Begegnung

   Mittwoch, 15.10. 13:30 Uhr Seniorennachmittag

   Samstag, 18.10. 18:00 Uhr Vorabendmesse für die Pfarrgemeinde

Freitag, 24.10. 18:00 Uhr Messfeier

   Sonntag, 26.10. 30. SONNTAG IM JAHRESKREIS
  9:00 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde

Samstag, 01.11 HOCHFEST ALLERHEILIGEN
10:15 Uhr Messfeier für die Pfarrgemeinde zu Allerheiligen und Segnung
der Gräber

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Das Pfarrbüro Kirchheim ist von 06.10. -17.10.2025 nur am Dienstag geöffnet. Das Pfarrbüro Kleinrinderfeld
ist in dieser Zeit geschlossen. In dringenden Verwaltungsangelegenheiten wenden
Sie sich bitte an das Pfarrbüro in Kist 09306 1369.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aufgrund der frühen Abgabetermine für die Gemeindeblätter kann es danach noch zu Termin-änderungen
kommen. Bitte beachten Sie deshalb auch immer die Aushänge an den Kirchen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Für Terminabsprachen von Taufen und kirchl. Trauungen bitte immer zuerst mit dem Pfarrbüro (09366/522,
pfarrei.kirchheim@bistum-wuerzburg.de) in Verbindung setzten. Die Anfrage wird dann an den Pfarrer
weitergeleitet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simon Merkle ist der neue Pastoralassistent im pastoralen Raum
Ich habe im September im Pfarrbüro in Eisingen meinen Dienst angetreten. Ich bin 29 Jahre alt und bin in
einer lebendigen Pfarrei im Rheinland aufgewachsen. Dort war ich Ministrant und viele Jahre Pfingstzeltlager-
und Ferienfreizeitleiter mit der Kolpingjugend. Ich bin verheiratet und Vater zweier kleiner Töchter. Ich freue
mich Sie und Ihre Gemeinden kennenzulernen, gerne auch im Gespräch beim Untergliederungsgottesdienst
am 12. Oktober in Waldbrunn.
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FREIWILLIGE FEUERWEHR KIRCHHEIM 1869 e.V.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Wir laden die gesamte Bevölkerung ein zu unserem

traditionellen Haxen-Essen
Samstag 15. November 2025

im Feuerwehrgerätehaus
unter der Turnhalle

Beginn 17:30 Uhr / Essen ab ca. 19:00 Uhr

Haxe mit Kraut und Klößen pro Portion 14,-€

Knöchle mit Kraut und Kartoffelbrei pro Portion 14,-€

„Vegetarisch“ Klöß mit Kraut + Soße pro Portion 6,-€

Wie gewohnt gibt's "ORIGINAL KREUZBERGBIER" vom Fass.
Gerne können wieder Speisen für Zuhause abgeholt werden.

Bitte unbedingt bis 31. Oktober anmelden mit dem unteren Abriss

----------------------------------------- ---------------------------------------

Wir/Ich bestelle(n) _____ Haxe(n)  ____Knöchle _____ „Vegetarisch“

Wir/Ich hole(n) ab

Wir/Ich komme(n) zum Essen mit ____ Person(en)

        Name: ______________________     Telefonnummer: ______________________

+++ Abschnitt einwerfen in den Briefkasten am Feuerwehrgerätehaus
in der Jahnstraße +++

(Nur für Rückfragen: 1. Vorsitzender F. Wilhelm 0176/56090570 – keine Anmeldung hierunter möglich!)
Sitzplatzzahl ist begrenzt. Wir behalten uns Absagen vor. Die Datenerhebung bzgl. Namen + Telefonnummer wird nach Beendigung der

Veranstaltung vollständig gelöscht.

Das Bild kann nicht angezeigt werden.
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Spielpläne September 1. FC Kirchheim  /  Spielgemeinschaft Fuchsstadt-Gaubüttelbrunn
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Der TTV KJG Kirchheim lädt ein zum
Preisschafkopf-Turnier

Freitag, 24. Oktober 2025

Pfarrheim Kirchheim

Einlass 18.30 Uhr, Startgebühr 5 €

Wir freuen uns auf Euer Kommen!
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Privatanzeigen

SUCHE Nanny für mich !

Ich bin Anton, ein kleiner Havaneser, sehr lieb, bin aber nicht gerne alleine.
Wer Lust u. Zeit hätte auf mich aufzupassen am Mo. und Di. von ca. 6.30 Uhr bis 13.30 Uhr
und am Do. von ca. 7.00 Uhr bis 12.45 Uhr
dann bitte melden bei meinem Frauchen unter Tel. (09366)6550
Handy 0163-8810993 ab ca. 14.30 Uhr.
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Minijob zu vergeben

Suche Begleitperson für Beförderung von Schulkindern (mx. 5 Kinder)
auf geringfügiger Basis (steuerfrei), bitte melden unter Handy 0157/33057659
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